
 

Allgemeine Informationen zum Praxissemester  

(neue PO 2019) 

Zeitlicher Ablauf zum Praxissemester:  

Die Praxisphase beginnt zum Wintersemester (5. oder 7. Semester), frühestens 

am 01.09. des betreffenden Jahres, und endet nach 80 Präsenztagen 

(krankheitsbedingte Fehlzeiten werden nicht angerechnet). Das Praxissemester 

wird mit einer Prüfung (Abschlussvortrag/Referat mit Kolloquium) Ende des 

Wintersemesters (Ende Februar) abgeschlossen. 

Details sind dem separaten Zeitplan des betreffenden Wintersemesters zu 

entnehmen. Dieser wird im Laufe des vorhergehenden Sommersemesters auf 

den Internetseiten bekannt gegeben. 

Regelungen zum Praxissemester:  

Grundsätzlich gilt die Praxissemesterregelung vom Juli 2019 als Ergänzung zur 

Prüfungsordnung in den Bachelorstudiengängen „Bauingenieurwesen“, 

„Bauingenieurwesen mit Praxissemester“ und „Bauingenieurwesen Dual“ im 

Fachbereich Bauen + Leben an der Hochschule Trier vom 08.07.2019. 

Erläuternde Hinweise:  

1. Zulassungsvoraussetzung zur Praxisphase ist das Vorpraktikum 

2. Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung (Abschlussvortrag) zum 

Praxissemester ist die Studienleistung (Seminar, Zwischen- und 

Abschlussbericht) 

- Die Teilnahme am Seminar (Teilnahme an mind. 2 Vortragsblöcken 

der Praxissemestervorträge der Vorjahre) wird mit Abgabe des 

Praxissemestervertrages überprüft und hat bis dahin zu erfolgen! 

- Der Zwischenbericht ist spätestens 6 Wochen nach Beginn der 

Praxisphase abzugeben.  

- Die Abgabe des Abschlussberichtes muss in der Regel Anfang Februar, 

spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin (Abschlussvortrag), 

erfolgen. Der Abschlussbericht darf bereits 1 Woche vor Beendigung 

der Praxisphase abgegeben werden.  

Bitte beachten Sie zudem die Termine, wie Vertragsabgabe, Berichtabgabe etc. 

auf unseren Internetseiten. 

Mögliche Gliederung des Abschlussberichtes: 

 

• kurze Darstellung des Arbeitgebers (Größe, Organisation, 

Aufgabengebiete, etc.) 

 

 

 



 

• Beschreibung des zeitlichen Verlaufs des Praxissemesters und Einführung 

in die Aufgaben und Projekte, die der/die Studierende kennengelernt hat. 

• Detaillierte und anschauliche Beschreibung eines oder auch mehrerer 

Projekte. 

Hierbei sollten vor allem über die Aufgaben, die der/die Studierende im 

Rahmen des Praxissemesters in diesem(n) Projekt(en) durchgeführt hat, 

berichtet werden. 

• Zusammenfassung und abschließende Beurteilung der Praxisphase. 

 

Mögliche Gliederung des Abschlussvortrages (Referat mit Kolloquium): 

- kurze persönliche Vorstellung  

- kurze Vorstellung des Praxisstelle (Arbeitgeber/Firma/Hochschule) 

- Schwerpunkt des Vortrags (Referat): Darstellung eines besonderen 

Projekts und der durchgeführten Aufgaben 

- Die Vortragsdauer soll 15 Minuten betragen 

- Dem Vortrag folgt eine ca. 5-minütige Frage- und Diskussionsrunde 

(Kolloquium) 

 

Die Benotung der Prüfung zum Praxissemester erfolgt auf Basis des 

Abschlussvortrages (Referat mit Kolloquium) und des Abschlussberichtes. 

 

 

Auslandssemester als mögliche Alternative zur Praxisphase: 

Anstatt einer Praxisphase in einer Baufirma, einem Ingenieurbüro oder einer 

Baubehörde besteht die Möglichkeit eines Auslandssemesters (1-semestriges 

Studium an einer ausländischen Hochschule). Details hierzu sind beim 

Beauftragten der FR für Internationalisierung (Prof. Dr. Bender) zu erfragen. 

 

Hinweis zur Bearbeitung der Bachelor-Thesis:  

Die Bachelor-Thesis darf in dem Zeitraum der Praxisphase des Praxissemesters 

bzw. des Auslandssemesters nicht angemeldet werden.  

 

Trier, den 31.05.2022 

 

Gez.: Florian Thelen 

Praxissemesterbeauftragter der  

FR Bauingenieurwesen 


